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Änderungsantrag 1
Vytautas Landsbergis

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(2) Das Gebiet von Kaliningrad hat eine 
außergewöhnliche geographische Lage: 
Als relativ kleines Gebiet, das von zwei 
Mitgliedstaaten vollkommen umschlossen 
ist, ist es die einzige Enklave in der EU. 
Wegen seiner Dimensionen und 
Bevölkerungsverteilung würde die 
Standarddefinition des Begriffs 
Grenzgebiet die Enklave künstlich teilen, 
da manchen Einwohnern, aber nicht dem 
Großteil der Bevölkerung, darunter den 
Einwohnern der Stadt Kaliningrad, 
Visaerleichterungen im kleinen 
Grenzverkehr gewährt würden. Angesichts 
der Homogenität des Gebiets von 
Kaliningrad sollte zur Förderung des 
Handels, des sozialen und kulturellen 
Austauschs und der regionalen 
Zusammenarbeit eine Ausnahme von der 
Verordnung (EG) Nr. 1931/2006 
eingeführt werden, damit das gesamte 
Gebiet von Kaliningrad als Grenzgebiet 
behandelt werden kann.

(2) Das Gebiet von Kaliningrad hat eine 
außergewöhnliche geographische Lage: 
Als relativ kleines Gebiet, das landseitig 
von Gebieten zweier Mitgliedstaaten 
vollkommen umschlossen ist, ist es die 
einzige Enklave in der EU. Wegen seiner 
Dimensionen und Bevölkerungsverteilung 
würde die Standarddefinition des Begriffs 
Grenzgebiet die Enklave künstlich teilen, 
da manchen Einwohnern, aber nicht dem 
Großteil der Bevölkerung, darunter den 
Einwohnern der Stadt Kaliningrad, 
Visaerleichterungen im kleinen 
Grenzverkehr gewährt würden. Angesichts 
der Homogenität des Gebiets von 
Kaliningrad sollte zur Förderung des 
Handels, des sozialen und kulturellen 
Austauschs und der regionalen 
Zusammenarbeit eine Ausnahme von der 
Verordnung (EG) Nr. 1931/2006 
eingeführt werden, damit das gesamte 
Gebiet von Kaliningrad mit der 
Zustimmung der angrenzenden Staaten
als Grenzgebiet behandelt werden kann.

Or. en

Änderungsantrag 2
Vytautas Landsbergis

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 6

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(6) Da das Ziel dieser Verordnung, nämlich (6) Da das Ziel dieser Verordnung, nämlich 
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eine Änderung der geltenden EU-
Vorschriften zum kleinen Grenzverkehr, 
auf Ebene der Mitgliedstaaten nicht 
ausreichend verwirklicht werden kann und 
sich auf Unionsebene besser erreichen 
lässt, kann die Europäische Union im 
Einklang mit dem in Artikel 5 des Vertrags 
über die Europäische Union niedergelegten 
Subsidiaritätsprinzip tätig werden. 
Entsprechend dem in demselben Artikel 
genannten Grundsatz der 
Verhältnismäßigkeit geht diese 
Verordnung nicht über das zur Erreichung 
dieses Ziels erforderliche Maß hinaus.

eine Änderung der geltenden EU-
Vorschriften zum kleinen Grenzverkehr, 
auf Ebene der betroffenen Mitgliedstaaten, 
die ihre Zustimmung erteilt haben, ohne 
die Überwachung auf Unionsebene nicht 
ausreichend verwirklicht werden kann, 
kann die Europäische Union 
vorgeschlagene Maßnahmen im Einklang 
mit dem in Artikel 5 des Vertrags über die 
Europäische Union niedergelegten 
Subsidiaritätsprinzip ergreifen. 
Entsprechend dem in demselben Artikel 
genannten Grundsatz der 
Verhältnismäßigkeit geht diese 
Verordnung nicht über das zur Erreichung 
dieses Ziels erforderliche Maß hinaus.

Or. en

Änderungsantrag 3
Vytautas Landsbergis

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 12 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(12a) Das derzeitige Gebiet von 
Kaliningrad ging von der Sowjetunion auf 
die Russische Föderation über, die das 
mitteleuropäische Gebiet Königsberg 
gemäß dem Potsdamer Abkommen von 
1945 erlangte, um es bis zum Abschluss 
des Friedensvertrags zu verwalten, der 
von den alliierten Siegermächten des 
Zweiten Weltkrieges, einschließlich der 
Sowjetunion bzw. der Russischen 
Föderation, und Deutschland bislang 
nicht unterzeichnet wurde.   

Or. en


